
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/3/28 95/07/0175
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AVG §13 Abs3;

AWG 1990 §29 Abs3 Z5;

Rechtssatz

Das Fehlen eines nach § 29 Abs 3 Z 5 AWG 1990 erforderlichen Grundbuchsauszuges stellt ein Formgebrechen dar, da

sich die Verp;ichtung, einen solchen Grundbuchsauszug einem Antrag auszuschließen, unmittelbar aus dem Gesetz

ergibt.

Schlagworte

Formgebrechen behebbare Beilagen
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